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In Sachen 

 

Kiefer ./. Deutsche Telekom AG 

 

bestätigen wir als Musterklägervertreter, dass das mit Schriftsatz der 

Musterbeklagten vom 08.11.2021 vorgestellte Vergleichskonzept so 

ausgehandelt wurde. 
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Frankfurt am Main, 8. November 2021 

 
 

Az.: 23 Kap 1/06 
 
 
I n  d e m  M u s t e r v e r f a h r e n  

der Erben des Herrn Bruno Kiefer ./. Deutsche Telekom AG 

wurde dem Senat von den Musterparteien (= Musterkläger und Musterbeklagte) bereits ange-
zeigt, dass diese erfolgversprechende Vergleichsgespräche führen. Die Gespräche haben nun 
zu einem Ergebnis geführt, welches von den Musterparteien als angemessen und praktikabel 
bewertet wurde.  

Um dem Senat und auch allen Beigeladenen im Vorfeld des Erörterungstermins  eine Befassung 
mit den Vergleichskonditionen zu ermöglichen, sind die Musterparteien übereingekommen, 
die Konditionen des beabsichtigten Vergleichsangebots im Vorfeld der Verhandlung darzule-
gen, um möglichst bereits im Termin zu Protokoll oder in Form eines Hinweisbeschlusses (als 
Anhang zum Protokoll) eine positive Einschätzung des Senats zu dem Verhandlungsergebnis 
zu erhalten. 

Ziel ist es, das zwischen den Musterparteien gefundene Vergleichsergebnis allen Klägern an-
zubieten, die als vergleichsberechtigt eingestuft werden. Der Musterklägervertreter sowie die 
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weiteren beteiligten Klägervertreter haben dabei das übereinstimmende Verständnis, dass 
dieses Ergebnis dem Interesse aller beigeladenen Kläger entspricht.   

Das von dem Musterklägervertreter (TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) und dem Vertreter 
der mit Abstand größten Klägergruppe (Doerr Kühn Plück + Partner) verhandelte Ergebnis wird 
aktiv unterstützt und getragen von den weiteren Klägervertreterkanzleien Bergdolt Rechtsan-
wälte sowie Nieding + Barth. 

Auf Beklagtenseite wird das Ergebnis unterstützt und getragen von den Beigeladenen Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen und der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau. 

Die Rahmenbedingungen des Verhandlungsergebnisses sehen wie folgt aus: 

I. Vergleichsberechtigte Ansprüche 

Die Musterbeklagte beabsichtigt, allen Klägern der Ausgangsverfahren ein Vergleichsangebot 
zu unterbreiten, soweit die geltend gemachten Ansprüche als grundsätzlich vergleichsberech-
tigt eingestuft werden können. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein:  

1. Erwerb im haftungsrelevanten Zeitraum 

Der Anspruch muss sich auf Käufe von Aktien an der Deutschen Telekom AG (WKN: 
555750 / ISIN: DE0005557508) im Zeitraum vom 27.05.2000 bis zum 19.12.2000 
(jeweils einschließlich) beziehen. Dieser Zeitraum wird als der haftungsrelevante 
Zeitraum angesehen (vgl. Feststellungen zu I) Nr. 3. bis 5. des insoweit rechtskräf-
tigen Beschlusses des Senats vom 30.11.2016 – 23 Kap 1/06).  

Der Erwerb im haftungsrelevanten Zeitraum ist grundsätzlich durch Vorlage ge-
eigneter Nachweise zu belegen (wie z.B. Effektenabrechnung / Wertpapierkaufab-
rechnung), aus denen sich der Zeitpunkt des Erwerbs und der Kaufkurs ergeben. 
Die Musterbeklagte hat bereits damit begonnen, die in den Ausgangsverfahren 
vorgelegten Unterlagen auszuwerten und wird bei Bedarf etwaige weitere Nach-
weise bei den jeweiligen Klägern im Einzelfall anfordern, soweit dies als notwendig 
erachtet wird. 
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2. Inhaber eines unverjährten Anspruchs 

Der Kläger muss Inhaber eines unverjährten Anspruchs sein.  

Dies ist der Fall, wenn ausreichende verjährungshemmende Maßnahmen bis zum 
Ablauf des 27.05.2003 eingeleitet wurden und die Verjährungshemmung nicht 
vorzeitig endete. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Drei-Jahres-Frist des § 
47 BörsG a.F. mit Ablauf des 27.05.2003 endete (vgl. Feststellung Nr. 2 des Be-
schlusses des Senats vom 16.05.2012 zu den Feststellungen auf Antrag der Mu-
sterbeklagten – 23 Kap 1/06, bestätigt durch Beschluss des BGH vom 21.10.2014 
–XI ZB 12/12, Rn. 149). 

Bei Klagen, die bis zum 27.05.2003 bei Gericht eingereicht und auch zugestellt 
wurden, liegt bei ununterbrochener Rechtshängigkeit ein unverjährter Anspruch 
vor. 

Bei Klagen, die bis einschließlich dem 27.05.2003 bei Gericht eingereicht, aber 
erst danach zugestellt wurden, hat der Kläger die Voraussetzungen des § 167 ZPO 
(Rückwirkung der Zustellung) grundsätzlich nachzuweisen. Nach dem Verhand-
lungsergebnis soll jedoch eine ausreichende Rückwirkung bei allen Klagen ohne 
weitere Nachweise vermutet werden, die bis einschließlich dem 27.10.2003 an die 
Musterbeklagte zugestellt wurden. Erfolgte die Klagezustellung erst nach dem 
27.10.2003, behält sich die Musterbeklagte die Anforderung von weiteren Nach-
weisen für die unverschuldete Zustellungsverzögerung vor. Der Nachweis kann 
insbesondere durch Vorlage der gerichtlichen Kostenvorschussrechnung und Un-
terlagen erfolgen, aus denen sich der Zeitpunkt der Einzahlung der Gerichtskosten 
ergibt. 

Bei Klagen, die nach dem 27.05.2003 bei Gericht eingereicht wurden, hat der Klä-
ger die ausreichende Hemmung der Verjährung nachzuweisen. Im Falle der Hem-
mung nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB (Hemmung durch Antragstellung bei einer 
Schlichtungsstelle) ist zum Nachweis der Schlichtungsantrag nebst Nachweis des 
Zeitpunkts des Zugangs bei der Schlichtungsstelle und die Beendigungsmitteilung 
nebst Zugangsnachweis vorzulegen, soweit diese Unterlagen nicht ohnehin bereits 
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in den Ausgangsverfahren vorgelegt wurden. Die Öffentliche Rechtsauskunft- und 
Vergleichsstelle Hamburg („ÖRA“) wird als Schlichtungsstelle akzeptiert. 

 

3. Forderungsinhaberschaft 

Der Kläger muss Inhaber des Prospekthaftungsanspruchs sein. 

Ist der vergleichsberechtigte Kläger auch der ursprüngliche Erwerber der Aktien, 
wird vermutet, dass er auch der Forderungsinhaber des Prospekthaftungsan-
spruchs ist. Der Kläger hat dies dann lediglich im Vergleich durch eine entspre-
chende Erklärung zu bestätigen. 

In allen anderen Fällen ist eine Erklärung zur Rechtsnachfolge abzugeben und – 
soweit vorhanden – ein geeigneter Nachweis über die Rechtsnachfolge beizubrin-
gen. Um intensive Prüfungen und Auseinandersetzungen bzgl. der Rechtsnach-
folge zu vermeiden, bestätigt der Kläger, Inhaber der Forderung zu sein und stellt 
die Beklagten von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, sollten solche zukünftig eben-
falls Forderungen gegen die Beklagten aufgrund einer vermeintlichen Rechtsnach-
folge geltend machen.  

 

II. Vergleichskonditionen: 

Das beabsichtigte Vergleichsangebot sieht zusammengefasst vor, dem Kläger die ursprüngli-
chen Erwerbskosten abzüglich nach dem Erwerb erfolgter Dividendenzahlungen sowie abzüg-
lich etwaiger zwischenzeitlicher Verkaufserlöse vollständig zu erstatten. Die streitgegen-
ständlichen Aktien verbleiben beim Kläger, wofür sich dieser den aktuellen Aktienwert anrech-
nen lässt. Angesetzt wird ein Aktienkurs von EUR 16,50. Dieser wird angepasst, wenn zum 
Zeitpunkt des Versands des Vergleichs der Aktienkurs EUR 15,50  unter- oder EUR 17,50 
überschreiten sollte. Darüber hinaus werden 70 % der Prozesszinsen erstattet.  
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Um die Vielzahl der anhängigen Verfahren in angemessener Zeit und in vertretbarem Aufwand 
abwickeln zu können, haben sich die Parteien auf eine vereinfachte Berechnungsformel ver-
ständigt, die für alle Verfahren gelten und angewendet werden soll. Zu diesem Ergebnis sind 
die Parteien nach Auswertung und Berechnung zahlreicher Einzelfälle gelangt. Dabei ist den 
Parteien bewusst, dass im Einzelfall durch die notwendigerweise aus Praktikabilitätsgründen 
pauschale Berechnung geringfügige Abweichungen gegenüber einer Einzelfallberechnung (so-
wohl nach oben als auch nach unten) auftreten können. Die Parteien sind jedoch bei ihrer 
Auswertung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Abweichungen derart gering sind, dass eine 
individuelle Einzelfallberechnung nicht angemessen wäre; insbesondere auch deshalb, weil 
eine solche eine lückenlose Dokumentation und Nachweiserbringung zum Aktienbestand über 
den gesamten Zeitraum seit Klageerhebung durch den Anleger erfordern würde, was in vielen 
Fällen nach Ablauf der Dokumentationspflichten der Banken nicht mehr möglich sein wird. 

Es ist beabsichtigt, dass die Musterbeklagte allen vergleichsberechtigten Anlegern ein indivi-
duelles Angebot gemäß dieser abgestimmten Berechnung unterbreitet. Aus Gründen der Prak-
tikabilität und auch der Gleichbehandlung ist es jedoch nicht beabsichtigt, davon abweichende 
Berechnungen in Einzelfällen vorzunehmen.  

Auf folgende Berechnungsformel haben sich die Musterparteien verständigt. 

1. Ausgangspunkt der Berechnung des Vergleichsbetrages sind die Erwerbskosten, mit-
hin der Betrag, den der Anleger für den Erwerb der streitgegenständlichen Aktien 
aufgewandt hat. Die Erwerbskosten setzen sich aus dem tatsächlichen Kaufpreis der 
Aktien und den Erwerbsnebenkosten zusammen. Der Kaufpreis der Aktien wird ge-
mäß den Angaben in der Klageschrift i.V.m. den als Anlagen eingereichten Kaufnach-
weisen ermittelt. Die Erwerbsnebenkosten werden pauschal in Höhe von 1,5 % des 
Kaufpreises angesetzt (Erwerbsnebenkostenpauschale).  

 

2. Die weitere Berechnung differenziert, ob der Anleger die Aktien veräußert hat oder 
weiterhin im Bestand hält. Für die Differenzierung ist allein entscheidend, ob der Ver-
kauf bereits in den Rechtsstreit eingeführt wurde. Ist keine Veräußerung der Aktien 
aktenkundig, wird unterstellt, dass der Anleger weiterhin im Besitz der Aktien ist, 
ohne dass es dafür weiterer Nachweise bedarf. Diese Annahme dient nicht nur der 
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praktikablen Handhabung der Abwicklung, sondern soll insbesondere vermeiden, 
dass im Einzelfall vom Anleger ein zeitlich lückenloser Nachweis des Aktienbestandes 
eingeholt und nachgewiesen werden muss. Diese würde auch den Nachweis erfor-
dern, dass tatsächlich die streitgegenständlichen (und nicht andere) Aktien veräußert 
wurden, was in vielen Fällen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen nicht mehr mög-
lich sein dürfte. 

2.a) Variante Kein Aktienverkauf 

Ergibt sich aus der Gerichtsakte keine Veräußerung der Aktien wird für die Ver-
gleichsberechnung unterstellt, dass die Aktien weiterhin vom Anleger gehalten 
werden.  

Von den gem. Ziffer 1 ermittelten Erwerbskosten werden die bislang erfolgten 
Dividendenzahlungen abgezogen (gem. Feststellung des Senats im Beschluss 
vom 30.11.2016 – 23 Kap 1/06 zu Streitpunkt 34 g ii, bestätigt durch BGH- 
Beschluss vom 15.12.2020 – XI ZB 24/16, Rn. 159). 

 Eine detaillierte Aufstellung der Dividendenzahlungen ist auf der Home-
page der Musterbeklagten unter https://www.telekom.com/de/inve-
stor-relations/aktie/dividende abrufbar und in Anlage 1 beigefügt. Für 
die Berechnung maßgeblich ist der Zeitpunkt der jeweiligen Auszahlung 
der Dividende.  

  Bei der Berechnung der anzurechnenden Dividenden werden dem Anle-
ger zugeflossene Bonusaktien berücksichtigt. Bonusaktien im Verhältnis 
eine Bonusaktie je zehn erworbener Aktien erhielten Privatanleger, die 
im Zeitraum 31.05.2000 bis 09.06.2000 Aktien gezeichnet (Frühzeich-
ner) und diese Aktien ununterbrochen bis zum 31.12.2001 gehalten 
hatten (für Einzelheiten siehe S. 7 und S. 10 ff des Verkaufsprospektes). 
Die Zuteilung der Bonusaktien erfolgte bis zum 31.01.2002. Für die Be-
rechnung ist dies insoweit relevant, als dass sich durch die Bonusaktien 
der Aktienbestand des Anlegers erhöht hat, was bei der Berechnung der 



Seite 7 von 11 
 
 

 

Dividenden und des anzurechnenden Aktienwertes zu berücksichtigen 
ist.  

Von den gem. Ziffer 1 ermittelten Erwerbskosten wird zudem der aktuelle Kurs-

wert der Aktien abgezogen. Im Gegenzug behält der Anleger seine streitgegen-

ständlichen Aktien, die er anderenfalls im Wege der Vorteilsausgleichung her-

auszugeben hätte. 

 Für die Berechnung des aktuellen Kurswertes wird (zunächst) pauschal 
ein Wert in Höhe von EUR 16,50  je Aktie angesetzt. Auch insoweit wer-
den bei der Anrechnung etwaige Bonusaktien berücksichtigt. 

Darüber hinaus werden 70 % der Prozesszinsen erstattet. Diese werden indivi-
duell ab Rechtshängigkeit und bis zum 31.12.2021 berechnet. Bei der Berech-
nung des Zinslaufs werden zwischenzeitliche Dividendenzahlungen berück-
sichtigt und auf die Hauptforderung angerechnet.   

Beispielsrechnung: 

 Anleger A hat am 08.06.2000 50 Stück Aktien gezeichnet und am 
19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben.  Er hat dafür EUR 3.175,00 
zzgl. Erwerbsnebenkosten aufgewandt. Er hält diese Aktien weiterhin im 
Bestand bzw. hat eine Veräußerung im Rechtsstreit nicht vorgetragen. 
Die Klage wurde der Musterbeklagten am 14.09.2003 zugestellt.  

 Da Anleger A in der Frühzeichnerphase erworben hat, erhielt er späte-
stens zum 31.01.2002 fünf Bonusaktien (eine pro zehn) und hält seit 
diesem Zeitpunkt 55 Stück Aktien im Bestand. Ab diesem Zeitpunkt be-
ziehen sich die Dividendenzahlungen daher auf 55 Stück Aktien, ebenso 
wird der Restwert aus 55 Stück Aktien ermittelt. 

Anleger A erhält ein Vergleichsangebot über EUR 3.609,22  und kann 
die bezogene Dividende in Höhe von insgesamt EUR 667,35 sowie die 
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55 Aktien (mit einem aktuellen Wert von rund EUR 907,50 ) behalten. 
Das wirtschaftliche Gesamtpaket beträgt daher EUR 5.184,08. 

Eine detaillierte Erläuterung der Berechnung kann der Anlage 2 entnom-

men werden. 

2.b) Variante Aktienverkauf 

Soweit ein zwischenzeitlicher Verkauf der Aktien im Rechtsstreit dargetan ist, 
wird die Differenz zwischen den Erwerbskosten und dem nachgewiesenen Ver-
kaufserlös erstattet. Aus Vereinfachungsgründen werden Veräußerungsneben-
kosten pauschal in Höhe von 1,0 % des Kaufpreises angesetzt (Veräußerungs-
nebenkostenpauschale).  

Von diesem Betrag werden während der Haltedauer der Aktien geflossene Di-
videnden abgezogen. Auch hier werden etwaige Bonusaktien gem. der Erläute-
rung in Ziffer 2.a) berücksichtigt. 

Zusätzlich werden 70 % der Prozesszinsen erstattet, wobei bei dem Zinslauf die 
jeweiligen Dividenden und der Verkaufserlös berücksichtigt werden. 

 Beispielsrechnung: 

Anleger B hat am 08.06.2000 50 Stück Aktien gezeichnet und am 
19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben.  Er hat dafür EUR 3.175 zzgl. 
Erwerbsnebenkosten aufgewandt. Er hat alle 50 Stück Aktien am 
28.05.2001 zu einem Kurs von EUR 26,30 und einem Gesamtverkaufs-
erlös in Höhe von EUR 1.315,00 veräußert. Aufgrund des frühen Ver-
kaufs hat er keine Bonusaktien erhalten. Die Klage wurde der Musterbe-
klagten am 14.09.2003 zugestellt.   

Anleger B erhält ein Vergleichsangebot über EUR 3.216,33  und kann 
den Veräußerungserlös in Höhe von EUR 1.315,00 behalten. Das wirt-
schaftliche Gesamtpaket beträgt daher EUR 4.531,33. 
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Eine detaillierte Erläuterung der Berechnung kann der Anlage 3 entnom-
men werden. 

2.c) Variante Gemischte Fälle 

Bei einer teilweisen Veräußerung der Aktien findet eine gemischte Berechnung 
gemäß Ziffern 2.a) und 2.b) statt.  

Beispielsrechnung: 

Anleger C hat am 08.06.2000 50 Stück Aktien gezeichnet und am 
19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben.  Er hat dafür EUR 3.175,00 
zzgl. Erwerbsnebenkosten aufgewandt. Er veräußerte 25 Stück Aktien 
am 28.05.2001 zu einem Kurs von EUR 26,30 und einem Gesamtver-
kaufserlös in Höhe von EUR 657,50. Die verbleibenden 27 Stück Aktien 
(25 + 2 Bonusaktien) hält er weiterhin im Bestand bzw. hat eine Veräu-
ßerung im Rechtsstreit nicht vorgetragen. Die Klage wurde der Muster-
beklagten am 14.09.2003 zugestellt.  

Auch Anleger C hat zwar in der Frühzeichnerphase erworben, erhielt 
aber nur zwei Bonusaktien, da er zum Stichtag 31.12.2001 nur noch 25 
Aktien im Bestand hielt.  

Anleger C erhält ein Vergleichsangebot über EUR 3.428,56  und kann 
die bezogene Dividende in Höhe von EUR 327,89, den Veräußerungser-
lös in Höhe von EUR 657,50 sowie die 27 Aktien (im Wert von rund EUR 
445,50 ,--) behalten. Das wirtschaftliche Gesamtpaket beträgt daher 
EUR 4.859,39. 

Eine detaillierte Erläuterung der Berechnung kann der Anlage 4 entnom-
men werden. 

III. Gerichtliche und außergerichtliche Kosten  
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Nach Zahlung der Vergleichssumme nimmt der Kläger seine Klage zurück und keine Partei 
stellt Kostenanträge.  

Vielmehr werden die Gerichtskosten und die erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten der Klä-
ger im Umfang der Vergleichsabgeltung von der Musterbeklagten vollständig übernommen. 
Wenn die Klage sich zum Beispiel ausschließlich auf vergleichsberechtige Ansprüche bezieht, 
werden die Gerichtskosten und erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten vollständig über-
nommen. Bezieht sich die Klage aber auch auf nicht vergleichsberechtigte Ansprüche, etwa 
weil bestimmte Aktien außerhalb des Haftungszeitraums erworben wurden, erfolgt insoweit 
keine Kostenerstattung. 

Nicht übernommen werden die (anteiligen) Kosten des unter dem Aktenzeichen XI ZB 12/12 
beim BGH geführten Rechtsbeschwerdeverfahrens. Gemäß der rechtskräftigen Kostengrun-
dentscheidung des Senats (Beschluss vom 30.11.2016 – 23 Kap 1/06) sind diese Kosten ge-
geneinander aufgehoben und vom Musterkläger sowie den dem Rechtsbeschwerdeverfahren 
Beigetretenen anteilig zu tragen (§ 19 KapMuG a.F.).  

Bezüglich der Kosten des unter dem Aktenzeichen XI ZB 24/16 beim BGH geführten Rechts-
beschwerdeverfahrens bitten wir den Senat um eine Kostengrundenscheidung, die dann um-
gesetzt werden wird.  

Wir bitten den Senat zudem um Mitteilung der umlagefähigen Kosten des Musterverfahrens, 
über welche sich die Parteien ebenfalls verständigen wollen.  

IV. Abgeltung  

Mit Annahme des Vergleichsangebotes werden alle etwaigen weiteren Ansprüche gegen die 
Musterbeklagte und alle auf Beklagtenseite Beigeladenen (Bundesrepublik Deutschland, Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau, Deutsche Bank AG, Commerzbank AG und  Goldman Sachs Bank 
Europe SE, vormals Goldman Sachs AG) sowie deren (ehemaligen) Organe bzw. alle sonstigen 
Prospektverantwortlichen abgegolten, bekannt oder unbekannt, sowie unabhängig davon, ob 
gegen diese Klage erhoben wurde. 

Alle weiteren Beklagten werden dafür auf eigene Kostenanträge in den Ausgangsverfahren 
verzichten, soweit diese mitverklagt sind. 
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V. Zur praktischen Abwicklung der Vergleiche 

Die Musterbeklagte beabsichtigt bei der Umsetzung der Vergleiche wie folgt zu verfahren:  

Nach sukzessiver Auswertung der Verfahrensakten wird die Musterbeklagte den jeweiligen 
Klägern über deren Prozessanwälte hinsichtlich (möglicher) vergleichsberechtigter Ansprüche 
entweder Vergleichsangebote unterbreiten oder noch fehlende Unterlagen anfordern. Ziel ist 
es, bis zum 30.06.2022 allen Klägern, die vergleichsberechtigte Ansprüche in unverjährter 
Zeit gerichtlich geltend gemacht haben, ein Vergleichsangebot zu unterbreiten.  

Sobald ein unterzeichnetes Vergleichsangebot elektronisch an die Musterbeklagte zurückge-
reicht worden ist, erfolgt innerhalb von 30 Tagen die Auszahlung der Vergleichssumme auf 
ein von der Klägerseite in der Vergleichsvereinbarung zu benennendes Konto. 

Unverzüglich nach Zahlung der Vergleichssumme soll die Klage per beA möglichst mit Direkt-
zustellung an die Musterbeklagte zurückgenommen werden, so dass das Landgericht keine 
„Weiterleitungsfunktion“ wahrnehmen muss. 

Nach Klagerücknahme erfolgt die Erstattung der in dem Vergleich bezifferten Gerichts- und 
Anwaltskosten an die Prozessbevollmächtigten, die die Gerichtskosten und Anwaltskosten 
entweder mit dem Rechtsschutzversicherer oder ihren Mandanten abrechnen. 

 

(Stephan Kleemann) 
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Anlage 2 

Berechnung für Anleger A 

Anleger A hat am 08.06.2000 insgesamt 50 Stück Aktien gezeichnet und am 

19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben.  Er hat dafür EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbs-

nebenkosten aufgewandt. Er hält diese Aktien weiterhin im Bestand bzw. hat eine Ver-

äußerung im Rechtsstreit nicht vorgetragen. Die Klage wurde vor dem 27.05.2003 bei 

Gericht eigereicht und der Beklagten am 14.09.2003 zugestellt. 

Da Anleger A in der Frühzeichnerphase erworben hat, erhielt er spätestens zum 

31.01.2002 fünf Bonusaktien (eine pro zehn) und hält seit diesem Zeitpunkt 55 Stück 

Aktien im Bestand. Ab diesem Zeitpunkt beziehen sich die Dividendenzahlungen daher 

auf 55 Stück Aktien, ebenso wird der Restwert aus 55 Stück Aktien ermittelt. 

Das Vergleichsangebot für Anleger A wird wie folgt berechnet: 

Erwerbskosten: EUR 3.222,63 (Kaufpreis EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbsnebenko-

stenpauschale EUR 47,63 [1,5% des Kaufpreises] 

Dividenden: Anleger A hat seit Erwerb bis heute Dividendenzahlungen in 

Höhe von EUR 667,35 erhalten, die zum jeweiligen Auszah-

lungszeitpunkt auf die Hauptforderung angerechnet werden, da-

für aber beim Anleger verbleiben. 

 Die Dividenden setzen sich wie folgt zusammen. 

 

30.05.2001 EUR 0,62/Aktie 50 Stück EUR 31,00 

[Zum 31.01.2002 erhöhte sich der Aktienbestand auf 55 Stück] 

29.05.2002 EUR 0,37/Aktie 55 Stück EUR 20,35 

28.04.2005 EUR 0,62/Aktie 55 Stück EUR 34,10 

04.05.2006 EUR 0,72/Aktie 55 Stück EUR 39,60 

04.05.2007 EUR 0,72/Aktie 55 Stück EUR 39,60 

16.05.2008 EUR 0,78/Aktie 55 Stück EUR 42,90 

04.05.2009 EUR 0,78/Aktie 55 Stück EUR 42,90 

04.05.2010 EUR 0,78/Aktie 55 Stück EUR 42,90 

13.05.2011 EUR 0,70/Aktie 55 Stück EUR 38,50 



25.05.2012 EUR 0,70/Aktie 55 Stück EUR 38,50 

12.06.2013 EUR 0,70/Aktie 55 Stück EUR 38,50 

11.06.2014 EUR 0,50/Aktie 55 Stück EUR 27,50 

17.06.2015 EUR 0,50/Aktie 55 Stück EUR 27,50 

22.06.2016 EUR 0,55/Aktie 55 Stück EUR 30,25 

28.06.2017 EUR 0,60/Aktie 55 Stück EUR 33,00 

22.05.2018 EUR 0,65/Aktie 55 Stück EUR 35,75 

02.04.2019 EUR 0,70/Aktie 55 Stück EUR 38,50 

24.06.2020 EUR 0,60/Aktie 55 Stück EUR 33,00 

08.04.2021 EUR 0,60/Aktie 55 Stück EUR 33,00 

      Gesamt: EUR 667,35 

  

Kurswert: Abgezogen wird zudem der aktuelle Kurswert der Aktien, da 

diese beim Anleger verbleiben und nicht herausgegeben werden 

müssen. Der aktuelle Durchschnittskurswert wird mit EUR 16,50 

/Aktie angesetzt, so dass sich ein anrechenbarer Gesamtwert in 

Höhe von EUR 907,50  ergibt. 

 

Damit ergibt sich für die Hauptforderung folgende Berechnung: 

   EUR  3.222,63 

EUR  -667,35 

EUR  -907,50 

Auf die Hauptforderung des Anlegers A werden daher EUR 1647,78  gezahlt. 

Zudem darf der Anleger die Dividenden und die Aktien vollständig behalten.  

 

Prozesszinsen: Anleger A werden zudem 70 % seiner seit Rechtshängig-

keit und bis zum Stichtag  31.12..2021 entstandenen Pro-

zesszinsen erstattet. Bei der Berechnung des Zinslaufs 

werden zwischenzeitliche Dividendenzahlungen berück-

sichtigt und auf die Hauptforderung angerechnet.   

 Anleger A erhält daher auf die Erwerbskosten abzgl. Di-

videnden ab dem 15.09.2003 (Rechtshängigkeit) Zinsen 

in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba-

siszinssatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte Anleger A gemäß 

obiger Dividendenübersicht bereits Ausschüttungen in 

Höhe von EUR 51,35 erhalten, so dass sich zu Beginn 

des Zinslaufs die zu verzinsende Hauptforderung auf 



EUR 3.171,28 reduziert hatte. Aus diesem Betrag werden 

die Zinsen berechnet. Am nächsten Dividendenstichtag, 

dem 28.04.2005, reduzierte sich die Hauptforderung um 

weitere EUR 34,10 auf EUR 3.137,18 usw. 

 Damit ergeben sich Prozesszinsen von insgesamt EUR 

2.802.06  Davon erstattet werden 70 %, mithin EUR 

1.961,44.  

 

Gesamtangebot: Anleger A erhält daher ein Vergleichsangebot über insge-

samt EUR 3.609,22 , wovon EUR 1.647,78 auf die Haupt-

forderung und EUR 1.961,16  auf die Prozesszinsen ent-

fallen. Anleger A behält zudem alle Dividenden in Höhe 

von EUR 667,35 und die Aktien im Wert EUR 907,50  Das 

wirtschaftliche Gesamtpaket beträgt daher EUR 

5.184,07. 



Anlage 3 

Berechnung für Anleger B 

Anleger B hat am 08.06.2000 insgesamt 50 Stück Aktien gezeichnet und am 

19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben.  Er hat dafür EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbs-

nebenkosten aufgewandt und alle 50 Stück Aktien am 28.05.2001 (vor dem Dividen-

denstichtag) zu einem Kurs von EUR 26,30 und einem Gesamtverkaufserlös in Höhe 

von EUR 1.315,00 veräußert. Aufgrund des frühen Verkaufs hat er keine Bonusaktien 

erhalten. Die Klage wurde am 14.09.2003 der Musterbeklagten zugestellt. 

Das Vergleichsangebot für Anleger B wird wie folgt berechnet: 

Erwerbskosten: EUR 3.222,63 (Kaufpreis EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbsnebenko-

stenpauschale EUR 47,63 [1,5% des Kaufpreises]) 

Verkaufserlös: Abzuziehen ist der von Anleger B erzielte Veräußerungserlös, da 

dieser vom Anleger vereinnahmt wurde und bei ihm verbleibt. 

Anleger B hat seine 50 Aktien am 28.05.2001 zu einem Kurs von 

EUR 26,30/Aktie veräußert, mithin einen Gesamtverkaufserlös in 

Höhe von EUR 1.315,00 erzielt. Dieser wird um die Nebenko-

stenpauschale in Höhe von 1,0 % reduziert, so dass lediglich 

EUR  1.301,85  abgezogen werden (EUR 1.315,00 – EUR 

13,15). 

 

Damit ergibt sich für die Hauptforderung folgende Berechnung: 

   EUR  3.222,63 

EUR   1.301,85 

 

Auf die Hauptforderung des Anlegers B werden daher EUR 1.920,78  gezahlt.  

 

Prozesszinsen: Anleger B werden zudem 70 % seiner seit Rechtshängig-

keit am 14.09.2003 und bis zum Stichtag 31.12.2021 ent-

standenen Prozesszinsen erstattet.  



 Damit ergeben sich Prozesszinsen von insgesamt EUR 

1.850,79  Davon erstattet werden 70 %, mithin EUR 

1.295,55 . 

 

Gesamtangebot: Anleger B erhält daher ein Vergleichsangebot über insge-

samt EUR 3.216,33 , wovon EUR 1.920,78  auf die 

Hauptforderung und EUR 1.295,55  auf die Prozesszin-

sen entfallen. Anleger B behält zudem den Gesamtver-

kaufserlös in Höhe von EUR 1.315,00. Das wirtschaftliche 

Gesamtpaket beträgt daher EUR 4.531,33 . 



Anlage 4 

Berechnung für Anleger C 

Anleger C hat am 08.06.2000 insgesamt 50 Stück Aktien gezeichnet und am 

19.06.2000 zu EUR 63,50/Stück erworben. Er hat dafür EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbs-

nebenkosten aufgewandt. Er hat 25 Stück Aktien am 28.05.2001 zu einem Kurs von 

EUR 26,30 und einem Gesamtverkaufserlös in Höhe von EUR 657,50 veräußert. Die 

verbleibenden 27 Stück Aktien (25 + 2 Bonusaktien) hält er weiterhin im Bestand bzw. 

hat eine Veräußerung im Rechtsstreit nicht vorgetragen. Die Klage wurde am 

14.09.2003 der Musterbeklagten zugestellt 

Auch Anleger C hat zwar in der Frühzeichnerphase erworben, erhielt aber nur zwei 

Bonusaktien, da er zum Stichtag 31.12.2001 nur noch 25 Aktien im Bestand hielt.  

Das Vergleichsangebot für Anleger C wird wie folgt berechnet: 

Erwerbskosten: EUR 3.222,63 (Kaufpreis EUR 3.175,00 zzgl. Erwerbsnebenko-

stenpauschale EUR 47,63 [1,5% des Kaufpreises]). 

Verkaufserlös: Abzuziehen ist der von Anleger C erzielte Veräußerungserlös, da 

dieser vom Anleger vereinnahmt wurde und bei ihm verbleibt. 

Anleger C hat am 28.05.2001 insgesamt 25 Stück Aktien zu ei-

nem Kurs von EUR 26,30/Aktie veräußert, mithin einen Gesamt-

verkaufserlös in Höhe von EUR 657,50 erzielt. Dieser wird um 

die Nebenkostenpauschale in Höhe von 1,0 % reduziert, so dass 

lediglich EUR 650,92 abgezogen werden (EUR 657,50 – EUR 

6,58). 

Dividenden: Anleger C hat seit Erwerb bis heute Dividendenzahlungen in 

Höhe von EUR 327,89 erhalten, die angerechnet werden, dafür 

aber beim Anleger verbleiben. 

 

 Die Dividenden setzen sich wie folgt zusammen. 

 

30.05.2001 EUR 0,62/Aktie 25 Stück EUR 15,50 

[Zum 31.01.2002 erhöhte sich der Aktienbestand auf 27 Stück] 



29.05.2002 EUR 0,37/Aktie 27 Stück EUR 9,99 

28.04.2005 EUR 0,62/Aktie 27 Stück EUR 16,74 

04.05.2006 EUR 0,72/Aktie 27 Stück EUR 19,44 

04.05.2007 EUR 0,72/Aktie 27 Stück EUR 19,44 

16.05.2008 EUR 0,78/Aktie 27 Stück EUR 21,06 

04.05.2009 EUR 0,78/Aktie 27 Stück EUR 21,06 

04.05.2010 EUR 0,78/Aktie 27 Stück EUR 21,06 

13.05.2011 EUR 0,70/Aktie 27 Stück EUR 18,90 

25.05.2012 EUR 0,70/Aktie 27 Stück EUR 18,90 

12.06.2013 EUR 0,70/Aktie 27 Stück EUR 18,90 

11.06.2014 EUR 0,50/Aktie 27 Stück EUR 13,50 

17.06.2015 EUR 0,50/Aktie 27 Stück EUR 13,50 

22.06.2016 EUR 0,55/Aktie 27 Stück EUR 14,85 

28.06.2017 EUR 0,60/Aktie 27 Stück EUR 16,20 

22.05.2018 EUR 0,65/Aktie 27 Stück EUR 17,55 

02.04.2019 EUR 0,70/Aktie 27 Stück EUR 18,90 

24.06.2020 EUR 0,60/Aktie 27 Stück EUR 16,20 

08.04.2021 EUR 0,60/Aktie 27 Stück EUR 16,20 

      Gesamt: EUR 327,89 

  

Kurswert: Abgezogen wird zudem der aktuelle Kurswert der Aktien, da 

diese beim Anleger verbleiben und nicht herausgegeben werden 

müssen. Der aktuelle Kurswert wird mit EUR 16,50 /Aktie ange-

setzt, so dass sich ein anrechenbarer Gesamtwert in Höhe von 

EUR 445,50  (EUR 16,50  * 27) ergibt. 

 

Damit ergibt sich für die Hauptforderung folgende Berechnung: 

   EUR  3.222,63 

   EUR     -650,92 

EUR   -327,89 

EUR  - 445,50 

Auf die Hauptforderung des Anlegers C werden daher EUR 1.798,32  gezahlt. 

Zudem darf der Anleger die Dividenden und die Aktien vollständig behalten.  

 

Prozesszinsen: Anleger C werden zudem 70 % seiner seit Rechtshängig-

keit am 14.09.2003 und bis zum Stichtag .31.12.2021 ent-

standenen Prozesszinsen erstattet. Bei der Berechnung 



des Zinslaufs werden zwischenzeitliche Dividendenzah-

lungen berücksichtigt und auf die Hauptforderung ange-

rechnet. Diese Berechnung erfolgt anteilig für die nicht 

veräußerten Aktien wie im Beispiel für Anleger B (Anlage 

3) erläutert. 

 Damit ergeben sich Prozesszinsen von insgesamt EUR 

2.328,91  Davon erstattet werden 70 %, mithin EUR 

1.630,24  

 

Gesamtangebot: Anleger C erhält daher ein Vergleichsangebot über insge-

samt EUR 3.428,56 , wovon EUR 1.798,32   auf die 

Hauptforderung und EUR 1.630,24  auf die Prozesszin-

sen entfallen. Anleger C behält zudem alle Dividenden in 

Höhe von EUR 327,89, den Veräußerungserlös für 25 Ak-

tien in Höhe von EUR 657,50 sowie die verbleibenden 27 

Aktien im Wert EUR 445,50 . Das wirtschaftliche Gesamt-

paket beträgt daher EUR 4.859,45 . 


